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Das alte Lied vor und nach
Vor den kürzlichen Wahlen kam ich mit
einem älteren Mann ins Gespräch. «Ich
gehe nicht mehr an die Urne», sagte er
mir. «Die machen ja doch, was sie
wollen.» Das Nicht-ain-die-Urne-Gehen
nützt nichts. Das andere, «die machen
ja doch, was sie wollen», stimmt nicht.
Bei Abstimmungen ist man nicht so
sicher, was man machen soll. Bei Wahlen
kennt man die vorgeschlagenen Kandidaten

nicht. Warum soll man sich nicht
von Freunden beraten lassen? Ist man
bei Wahlen der Ansicht, Frauen gehörten

an den Kochherd und nicht in eine
Regierung, so ist das Privatsache. Eis hat
sich aber doch gezeigt, dass Frauen da
und dort Wichtiges zu sagen haben und
auch gut zu regieren verstehen.

«Die machen nicht, was sie wollen»

wie mein Gesprächspartner meint. Die
machen, was sie können und was sie dürfen.

Sie haben sich an bestehende
Gesetze und Verordnungen zu halten. Finden

sie die Gesetze zu alt, können sie
sie ändern. Aber — und das «Aber» ist
nun wichtig — die geänderten oder neuen

Gesetze müssen durch Abstimmung
vom Volke angenommen oder verworfen

werden. In einem Verein sind die
Statuten die Gesetze. Nach ihnen muss
der Vorstand arbeiten. Man kann also
auch da nicht machen, was man will. Im
Gemeinwesen und auch in jedem Verein

stellt man für das folgende Jahr
einen Voranschlag, ein Budget auf. Man
kann und darf die vorhandenen Mittel
nicht einfach zum Fenster hinauswerfen.

Da sind den Damen und Herren
im Verein und in der Regierung die
Hände gebunden.

Die Wahlen im Verein sind in der Regel
einfach. Auch wenn mehrere Vorschläge

gemacht werden. Warum soll man
etwas kompliziert machen, wenn es auch
einfach geht? Es gibt die offene und die
geheime Wahl. Wie man vorgehen soll,
darüber muss abgestimmt werden. Ob
offene oder geheime Wahl, wer mehr
Stimmen erhält, ist gewählt. So verlaufen

auch Wahlen in die Behörden
kleinerer Gemeinden.

Man kennt bei Behördenwahlen auch
das absolute Mehr der Stimmen. Das
heisst: Der Vorgeschlagene ist mit der
Hälfte aller Stimmen plus eine Stimme
gewählt. Beispiel: Gewählt haben 1000

gültige Stimmen. Hat ein Kandidat 501
Stimmen erhalten, ist er vielleicht
gewählt. Warum vielleicht? 5 Gemeinderäte

sind zu wählen. 1000 Stimmberechtigte
nehmen an der Wahl teil. Das

absolute Mehr ist 501. Zur Wahl
vorgeschlagen wurden 10 Kandidaten. Haben
nun alle 10 mehr als 500 Stimmen
erhalten, sind die mit der höchsten
Stimmenzahl gewählt. Es kann nun aber sein,
dass nur 2 der Vorgeschlagenen das
absolute Mehr, also 501 Stimmen erreicht
haben. Dann findet ein zweiter Wahlgang

statt. Bei der zweiten Wahl gilt
dann das relative oder einfache Mehr.
Der Kandidat mit der höchsten
Stimmenzahl ist dann gewählt.

Weniger einfach sind die Wahlen in
grossen Gemeinden. Da machen die
verschiedenen politischen Parteien ihre
WahlVorschläge. Nach diesen Vorschlägen

wird dann gewählt. Man nennt das
Proporzwahl. Das heisst Verhältniswahl.
Nach der Anzahl der Parteistimmen
erhält eine Partei ihre Mandate oder Sitze.
Gewählt sind dann die Vorgeschlagenen
mit der höchsten Stimmenzahl; also 5,
wenn die Partei 5 Mandate, oder 2, wenn
sie nur 2 Sitze erhalten hat.

Hans lässt sich beraten: Er hat das
Abstimmungsmaterial erhalten. Es sind
6 vorgedruckte Listen. Auf jeder Liste
ist oben die Parteibezeichnung angegeben.

11 Namen stehen darunter, also die
von der jeweiligen Partei vorgeschlagenen

Kandidaten. «Ich bin katholisch»,
sagt Hans, «stimme also nach Liste 2.»

— «Dann musst du einfach die gedruckte
Liste 2 in die Urne legen.» Das will

Hans aber nicht. Er weiss es schon lange:

Auf Liste 5 ist der Name seines
Freundes. Dem will er unbedingt seine
Stimme geben, Liste 2 hin oder her. Die
Partei seines Freundes ist schwach. Sie
stellte bis dahin nur 2 Vertreter in die
zu wählende Behörde. Nun stehen aber
auf der Liste seines Freundes Namen,
die ihm gar nicht passen. «Die kannst
du ja einfach streichen.» Das will er aber
nicht. Er will auch Leute aus der Liste
2 wählen. Er nimmt nun die leere Liste.
Oben schreibt er die Partei seines Freundes

hin. Den Namen seines Freundes
setzt er zweimal auf die Liste. Dazu
schreibt er noch 2 Namen aus anderen
Listen, 7 Linien lässt er leer. Gilbt man
2 Stimmen einem Kandidaten, nennt

man das kumulieren. Was unser Hans
noch dazu gemacht hat, nennt man
Panaschieren. Er hat Kandidaten aus
verschiedenen Listen auf seinen nicht
vorgedruckten Wahlzettel geschrieben.

Nach der Wahl

Nach der Wahl treffe ich den anfangs
erwähnten Mann. Er schüttelt unzufrieden

den Kopf und macht ein saures
Gesicht: «Da haben wir den Dreck. Jetzt
haben die sich einen Sitz erobert.
Ausgerechnet dieser saubere Herr sitzt nun
in unserer Behörde.» Meine Antwort:
«Da sind ja Sie mitschuldig.» Das ist für
ihn fast eine Ohrfeige. «Wieso ich?» —
«Haben Sie gewählt?» frage ich. Er und
so viele andere sind nicht zur Urne
gegangen. Nur 33 %>, also Vs aller
Stimmberechtigen, haben sich die Mühe
genommen. Dazu gehören wohl auch eine
grössere Anzahl Frauen. Sie gehen nicht
zur Urne, weil sie nie für das
Frauenstimmrecht waren. Das ist nun einfach
falsch. Die Mehrheit wollte, dass unsere
Frauen nun auch stimmen und wählen
dürfen. Also soll sich auch in diesem
Falle die Minderheit der Mehrheit
fügen. Das ist demokratisch.

Und nun nochmals zu meinem
Gesprächspartner. Er und so viele andere
sollen sich selbst bei der Nase nehmen.
Sie sollen den Fehler bei sich selbst
suchen. Schimpfen oder gar Fluchen nützt
hinterher nichts. «Erfülle deine Bürgerpflicht;

mache von deinem ausserordentlich

wertvollen Recht Gebrauch.»
EC

Hohe Zahlen
Der Rechnungsrückschlag des Bundes
wird für das Jahr 1981 auf 1177 Millionen

Franken berechnet. Der Fehlbetrag
der SBB auf 654 Millionen Franken.
Die Bahn beschäftigt 39 943 Personen.
3,6 Millionen Leute haben die «Grün 80»
in Basel besucht. Der Rechnungsrückschlag

wird voraussichtlich 10 Millionen
Franken betragen.

«Die Schweizer sind das sparfreudigste
Volk», schreibt ein Bericht. Man hat pro
Kopf der Gesamtbevölkerung 25 189
Franken ausgerechnet. Da wir in unserem

Land das Bankgeheimnis kennen,
wissen wir also nicht, wieviel Geld
Ausländer in Sparheften oder auf Konten
bei Banken angelegt haben.

161


	Das alte Lied vor und nach

